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Motion für Zweckhafte Zwischennutzungen in Nidau

Antrag

Um Zwischennutzungen in der Stadt Nidau zu erleichtern, wird der Gemeinderat beauftragt,
ein Reglement zu erarbeiten und dem Stadtrat zu unterbreiten.
Das Reglement soll bezwecken, dass länger als drei Monate leerstehende Gebäude und
Räume innerhalb des Stadtgebietes einer zu bezeichnenden Stadtbehörde gemeldet werden
müssen und von dieser für vertraglich geregelte Zwischennutzungen ausgeschrieben werden.
Die Stadtbehörde übernimmt die Vermittlung zwischen potenziellen Nutzenden und
Eigentümern oder delegiert diese an eine private Institution.
Der Gemeinderat setzt sich überkommunal für eine engere Zusammenarbeit zum Thema
Zwischennutzungen ein.

Begründung

Wie unlängst mit dem leer stehenden Guggerhaus an der Hauptstrasse 78 klar wurde, sind
mit unbenutzten Liegenschaften nicht nur indirekte Kosten durch Mietausfälle verbunden,
sondern auch durch Leerstand entstandene Schäden an der Bausubstanz (z.B. Frost- oder
Wasserschäden).
Wie man an diversen Beispielen in anderen Städten der Schweiz sehen kann, besteht
einerseits ein grosses Bedürfnis, brach liegende Liegenschaften für unterschiedliche,
innovative Projekte zu nutzen, anderseits erfüllen sie auch ein öffentliches Interesse durch
Aufwertung und Siedlungsentwicklung nach Innen.
Insbesondere eine Gemeinde wie Nidau mit begrenzten Baulandreserven sollte an einer
möglichst effizienten Nutzung nicht nur ihrer, sondern aller Liegenschaften auf dem
Stadtgebiet interessiert sein und Zwischennutzungen in einem klar geregelten Rahmen
ermöglichen. So werden beispielsweise bereits im Teilbaureglement Guido-Müller-Platz West
mögliche Zwischennutzungen mit einbezogen.
Aktuell fehlen in der Stadt Nidau jedoch konkrete Vorschriften zur Bewilligungsfähigkeit von
Zwischennutzungen. Diese Unklarheit stellt sowohl für Grundeigentümer, die Stadt Nidau und
mögliche Gesuchsteller eine unbefriedigende Situation dar.
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